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drückliche Grundlage im kantonalen
Sozialhilfegesetz) festlegen, dass die
Gemeinden die SKöF- bzw. SKOS-Richtlini-
en einzuhalten haben.

3. Schlussfolgerung

Demnach entspricht der (auf erheblichen

sachlichen Überlegungen
beruhende) § 17 der geänderten
Sozialhilfeverordnung nicht nur dem Sozialhil¬

fegesetz des Kantons Zürich, dem bisherigen

Vorgehen sowie der Haltung der
Konferenz der kantonalen Sozialdirektoren

und -direktorinnen, sondern auch
der Praxis des Bundesgerichts. Auch
ohne ausdrückliche Grundlage im
kantonalen Sozialhilfegesetz ist es also
zweifellos zulässig und im übrigen auch sehr
sinnvoll, die Gemeinden zur Anwendung
der SKOS-Richtlinien zu verpflichten.

Peter Stadler, Dr. iur.

Erhöhte Kinderzulagen in der Landwirtschaft

Ab 1. April gelten in der Landiuirtschaft um

fünf Franken höhere Kinderzulagen. Diese

Erhöhungführt zu Mehrkosten von jährlich
rund 3,5 Mio. Franken.

Im Talgebiet beträgt die Familienzulage
ab dem dritten Kind neu 165 Franken,
im Berggebiet 185 Franken. Die entsprechende

Verordnung gilt ab dem 1. April,
dem Beginn der nächsten zweijährigen
Veranlagungsperiode für Kleinbäuerinnen

und -bauern. Sie haben Anspruch
auf Kinderzulagen, wenn ihr reines
Einkommen 30'000 Franken im Jahr nicht
übersteigt. Diese Grenze erhöht sich um

5'000 Franken pro Kind. Bei Einkommen,

welche die Einkommensgrenze um
höchstens 7'000 Franken übersteigen,
besteht Anspruch auf einen Teil der
Zulagen. Der Bund trägt zwei Drittel, die
Kantone ein Drittel der Mehrkosten von
jährlich 3,5 Mio. Franken.

Der Bundesrat nutzte seine Kompetenz

in den vergangenen Jahren
regelmässig, die Kinderzulagen an die
wirtschaftliche Entwicklung und an die
Entwicklung der kantonalen Ansätze für
Familienzulagen anzupassen. Letztmals
wurden sie 1996 erhöht.

pd

An dieser Nummer haben mitgearbeitet:
- Charlotte Alfirev-Bieri (cab), Redaktorin ZeSo, Langnau i/E
- Claudio Ciabuschi, Leiter Praxisberatung und Fortbildung der SKOS, Bern

- Markus Felber, Bundesgerichtskorrespondent, Kägiswil
- Peter Stadler, Leiter öffentliche Fürsorge der Fürsorgedirektion Kanton Zürich
- Gerlind Martin (gem), Freie Journalistin, Bern

60


	Erhöhte Kinderzulagen in der Landwirtschaft

